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Benutzername und Passwort 
möglich. Seit 1.10.2025 ist der 
Login nur mehr mit der 2-Fak-
tor-Authentifizierung möglich.

Ausschüttungen von Agrar-
gemeinschaften
Liegen mehrere Beteiligungen 
an Agrargemeinschaften vor 
und schütten diese jeweils nicht 
mehr als 4.000 Euro aus, so ist 
der Empfänger der Ausschüttun-
gen verpflichtet, die Einkünfte 
mit einer Einkommensteuer-
erklärung zu erklären, wenn 
die gesamten Ausschüttungen 
4.000 Euro pro Jahr übersteigen.

Kilometergeld
Das amtliche Kilometergeld 
wurde mit 1.1.2025 zunächst 

Einnahmengrenze für 
land- und forstwirtschaft-
lichen Nebenbetriebe und 
Nebentätigkeiten
Ab 2025 erfolgte in der LuF-Pau-
schalierungsverordnung 2015 
eine Erhöhung der Einnahmen-
grenze von 45.000 Euro auf 
55.000 Euro. Zu beachten ist, 
dass die sich daraus ergebenden 
Einnahmen nicht „abpauscha-
liert“ sind. Die Einnahmen sind 
gesondert aufzuzeichnen und 
steuerpflichtig. 
Auch die jährliche Einnahmen-
grenze für die bäuerliche Nach-
barschaftshilfe (zwischenbe-
triebliche Zusammenarbeit) mit 

Verrechnung von reinen Ma-
schinenselbstkosten auf Basis 
der ÖKL-Richtwerte in den Ein-
kommensteuerrichtlinien wur-
de auf 55.000 Euro brutto ab der 
Veranlagung 2025 erhöht.

Umsatzsteuerliche Klein-
unternehmerregelung
Durch das Progressionsabgel-
tungsgesetz 2025 wurde die 
Grenze für die Inanspruchnah-
me der Kleinunternehmerrege-
lung von 35.000 Euro „netto“ 
auf 55.000 Euro „brutto“ ange-
hoben. Betragen die Umsätze 
der Unternehmer:innen weder 
im vorangegangenen noch im 
laufenden Kalenderjahr mehr 
als 55.000 Euro, so gelten sie als 
Kleinunternehmer:innen. Dies 
hat zur Folge, dass sie keine Um-
satzsteuer in Rechnung stellen 
dürfen oder müssen, sich im Ge-
genzug aber auch keine bezahlte 
Vorsteuer zurückholen können. 
Zudem müssen Kleinunterneh-
mer:innen in der Regel keine 

Umsatzsteuervoranmeldungen 
und keine Umsatzsteuerjahres-
erklärung abgeben. 

Die Kleinunternehmerregelung 
wird in der Land- und Forstwirt-
schaft wenig angewendet, da die 
meisten Landwirt:innen um-
satzsteuerpauschaliert oder re-
gelbesteuert mit Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung bei 
Umsatzsteueroption sind. Rele-
vant ist die Kleinunternehmer-
regelung beispielsweise bei der 
Pferdeeinstellung oder Eigen-
jagdverpachtung.

Änderungen bei FinanzOn-
line Login
Bisher war der Login bei Finanz-
Online mittels ID Austria oder 
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Was ist neu bei der Veranlagung 2025

 
Magdalena Puxbaum, BA 
Tel. 05 0259 27202 
magdalena.puxbaum@lk-noe.at
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einheitlich au 0,50 Euro pro Ki-
lometer angehoben
	� für Pkw und Kombis
	� für Fahrräder, Motorfahrrä-

der und Motorräder.
Ab 1.7.2025 wird die Erhöhung 
wieder zurückgenommen: Für 
Motorfahrräder, Motorräder 
und Fahrräder wird das Kilome-
tergeld wieder auf 0,25 Euro pro 
Kilometer reduziert.

Abzugsteuermodell auf 
Hochwasserschutz ausge-
weitet
Die Abzugssteuer für das Abgel-
ten von Leitungsservituten für 
Strom-, Gas-, Öl- und Fernwär-
meleitungen wurde ab 2025 auf 
Entschädigungen für Maßnah-
men zur Abwehr von Hochwas-
serschäden ausgeweitet.

Ausgabenpauschale bei 
Urlaub am Bauernhof
Bei der land- und forstwirt-
schaftlichen Nebentätigkeit 
Zimmervermietung mit höchs-
tens zehn Betten mit Zusatzleis-
tungen können auch beim An-
gebot „Urlaub am Bauernhof“ 
pauschale Betriebsausgaben in 
Höhe von 50 Prozent von den 
entsprechenden Betriebsein-
nahmen abgezogen werden.

Umwidmungszuschlag
Wurde nach dem 31.12.2024 
Grund und Boden zur erstma-
ligen Bebauung umgewandelt, 
zum Beispiel Grünland in Bau-
land, erhöht sich beim Verkauf 
dieser Fläche ab 1.7.2025 der 
Veräußerungsgewinn um einen 
Zuschlag von 30 Prozent. Un-
ter Veräußerungsgewinn ver-
steht man den Veräußerungs-
erlös abzüglich des Buchwertes 
oder pauschaler Anschaffungs-
kosten. Dieser Umwidmungs-
zuschlag ist aber kein Zuschlag 
zum Veräußerungserlös oder 
dem Verkaufspreis des Grund-
stückes. Die erhöhte Bemes-
sungsgrundlage unterliegt dann 

der 30-prozentigen Immobilien-
ertragsteuer. Die Bemessungs-
grundlage ist mit dem tatsäch-
lichen Veräußerungserlös ge-
deckelt. Der Zuschlag bezieht 
sich nur auf Grund und Boden, 
nicht auf nachträglich errichte-
te Gebäude. Er fällt auch nicht 
an, wenn mit Verlust verkauft 
wird oder eine steuerfreie Veräu-
ßerung vorliegt.

Allgemeine Hinweise
Betriebe mit einem Einheitswert 
bis 165.000 Euro und einem Net-
toumsatz bis 600.000 Euro kön-
nen den Gewinn pauschaliert 
ermitteln. Auf die Pauschalie-
rung besteht bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ein Rechtsan-
spruch. Auf die Voll- oder Teil-
pauschalierung kann man ver-
zichten, wenn sie nicht günstig 
ist. Das kann zum Beispiel bei 
hohen Einheitswerten und ge-
ringen Erträgen oder hohen Be-
triebsausgaben vorteilhaft sein. 
Beim freiwilligen Wechsel zur 
Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung oder Buchführung ist die 
erneute pauschale Gewinner-
mittlung frühestens nach fünf 
Jahren zulässig. Dies gilt auch 
beim freiwilligen Wechsel von 
der Voll- zur Teilpauschalierung. 

Aufgepasst: Die oben ge-
nannten Grenzen entsprechen 
nicht den Grenzen der Buch-

führungspflicht bei doppelter 
Buchführung. Buchführungs-
pflicht besteht rückwirkend seit 
2020 ab einem Nettoumsatz 
von über 700.000 Euro. Über-
gangsfristen sind zu beachten. 
Bei einem Einheitswert von über 
165.000  Euro und/oder einem 
Nettoumsatz von über 600.000 
bis 700.000 Euro ist der Gewinn 
zumindest durch Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung zu ermit-
teln. 

Die Steuererklärungsformulare 
werden nur in einfacher Ausfer-
tigung zugestellt. Bei Pflicht zur 
Abgabe einer Steuererklärung 
ist diese Pflicht auch dann ge-
geben, wenn das Finanzamt kei-
ne Formulare zugestellt hat. Zur  
Überprüfung der Steuerbeschei-
de empfiehlt es sich, Kopien an-
zufertigen und aufzubewahren. 
Mitunter werden auch Formu-
lare zugestellt, die für die Steu-
ererklärung gar nicht notwen-
dig sind. Solche Formulare sind 
nicht auszufüllen. 

Bei Betriebsgemeinschaften ver-
gibt das Finanzamt mehrere 
Steuernummern. Es ist darauf zu 
achten, welche Steuernummer 
bei welchem Formular anzuge-
ben ist. Bei Unklarheiten wen-
den Sie sich an Ihr Finanzamt.
Beachten Sie zunächst die amtli-
chen Erläuterungen für das Aus-
füllen der Steuererklärungsfor-
mulare 2025. 

Datenübermittlung durch 
die AMA und die SVS an die 
Finanzbehörden 
Die Agrarmarkt Austria hat fol-
gende Daten automationsun-
terstützt in strukturierter Form 

den Abgabenbehörden des 
Bundes bis zum 15. März jeden 
Jahres zu übermitteln:
	� 	Daten zur Identifizierung 

des Bewirtschafters, die So-
zialversicherungsnummer, 
Firmenbuchnummer oder 
Vereinsregisterzahl sowie 
die Betriebsanschrift,
	� 	Daten über den Bestand, die 

Jahresproduktion und die 
Betriebsformen im Tiersek-
tor des abgelaufenen Jahres,
	� 	Daten über die Nutzung 

land- und forstwirtschaft-
licher Flächen im abgelau-
fenen Jahr, insbesondere 
Flächenausmaße von Obst- 
und Sonderkulturen so-
wie gärtnerisch und baum-
schulmäßig genutzte Flä-
chen, 
	� 	Erhebungsmerkmale der 

inneren und äußeren Ver-
kehrslage des Berghöfeka-
tasters und
	� 	im abgelaufenen Kalender-

jahr gewährte Direktzah-
lungen.

Die SVS hat jährlich bis zum 
31. Jänner die Daten zur Iden-
tifizierung des Bewirtschafters 
einschließlich Sozialversiche-
rungsnummer, Einheitswert-
aktenzeichen des Betriebes 
sowie Flächenausmaße von 
Zu- und Verpachtungen ein-
schließlich der betroffenen 
Einheitswer taktenzeichen 
jeweils nach Nutzungen ge-
trennt zu übermitteln.

Wer muss eine Einkommen-
steuererklärung ausfüllen?
Jeder Landwirt hat eine Steuer-
erklärung für das abgelaufene 
Jahr abzugeben, wenn er vom 
Finanzamt aufgefordert wird, 
etwa durch Zusendung von For-
mularen, oder das Einkommen 
im Jahr 2025 mehr als 13.308 
Euro betragen hat. 
Lohn-, Gehalts- oder Pensions-
empfänger haben eine Einkom-
mensteuererklärung abzugeben, 
wenn die anderen Einkünfte, 
zum Beispiel Pacht, pauscha-
lierte Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft und Funktio-
närsentschädigungen insge-
samt mehr als 730 Euro betra-
gen haben und das gesamte Ein-
kommen 14.517  Euro überstie-
gen hat.

Fahrzeugart Ab 1.7.2025 1.1.-30.6.2025

PKW/Kombi 0,50 € 0,50 €

Mitfahrer 0,15 € 0,15 €

Motorrad/Motorfahrrad/Fahrrad 0,25 € 0,50 €

STEUER
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Was ist FinanzOnline?
FinanzOnline ist das elektronische Datenübertragungsverfahren der 
Finanzverwaltung auf Basis der Internettechnologie, der Amtsweg per 
Mausklick. Landwirte können sich persönlich bei jedem Finanzamt mit 
Lichtbildausweis anmelden. Bei der elektronischen Übermittlung werden 
die Steuererklärungen am Bildschirm ausgefüllt und online übermittelt. 
Die Onlineversionen können unter bmf.gv.at aufgerufen werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten FinanzOnline zu nutzen
	� 	ID Austria – Standardzugang seit 1.10.2025

	� 	Bestehende FinanzOnline-Zugangskennungen mit zusätzlichem 
zweitem Faktor

Eine eigene Hotline beantwortet Fragen zu FinanzOnline unter 
Tel. 050 233 790. 
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Bis wann sind die Steuerer-
klärungen einzureichen?
Die Steuererklärungen in Pa-
pierform sind – sofern Sie nicht 
durch einen Steuerberater ver-
treten sind – bis längstens 30. 
April 2026 dem Finanzamt zu 
übermitteln. Dies gilt auch für 
einkommensteuerpflichtige 
Lohnempfänger, wie nichtselb-
ständiger Nebenerwerb und 
Bauernpensionisten. In begrün-
deten Einzelfällen sind Verlän-
gerungsansuchen zur Abgabe 
der Steuererklärungen möglich. 
Die Formulare Komb 24, Komb 
25 und Komb 26 sind zwar aus-

zufüllen, aber nur über Auffor-
derung dem Finanzamt vorzu-
legen.

Bei elektronischer Übermittlung 
der Steuererklärung im Weg von 
FinanzOnline verlängert sich 
die Frist bis 30. Juni 2026.
Die elektronische Übermittlung 
ist grundsätzlich dann zwin-
gend vorgesehen, wenn der 
Steuerpflichtige über einen In-
ternetanschluss verfügt und er 
wegen Überschreitens der Um-
satzgrenze zur Abgabe von Um-
satzsteuervoranmeldungen ver-
pflichtet ist.

Anwendbarkeit der Pau-
schalierungsverordnung 

Anwendungsbereich der 
Vollpauschalierung
	� 	land- und forstwirtschaftli-

cher Einheitswert maximal 
75.000 Euro
	� 	maximal 15.000 Euro Forst-

einheitswert isoliert für 
Forstwirtschaft
	� 	maximal 60 Ar Weinbau-

fläche isoliert für Weinbau 

Anwendungsbereich der 
Teilpauschalierung
	� 	land- und forstwirtschaftli-

cher Einheitswert mehr als 
75.000 Euro bis maximal 
165.000 Euro oder
	� 	Sozialversicherungsrechtli-

che Beitragsgrundlagenop-
tion oder
	� 	Antragsoption bei Betrie-

ben mit Einheitswert bis 
75.000 Euro

Für die Voll- und Teilpauscha-
lierung gilt: Es wird auf den Ein-
heitswert der selbst bewirtschaf-
teten Fläche abgestellt, weshalb 
insbesondere Zu- und Verpach-
tungen zu berücksichtigen sind. 
Aufgepasst: Beim Finanzamt 
gelten andere Regeln als bei der 
SVS, sodass die maßgeblichen 
Einheitswerte – insbesondere bei 

Grenzen der Voll- und Teilpauschalierung für 
die Veranlagung für das Kalenderjahr 2025
Folgenden Grenzen gelten für die Veranlagung für das Kalenderjahr 2025.

Zupachtungen – oft stark vonei-
nander abweichen können.

Ein weiteres Kriterium für die 
Voll- und Teilpauschalierung 
ist das Einhalten der Jahresum-
satzgrenze. Bis Veranlagung 
2022 galt: Werden in zwei auf-
einanderfolgenden Kalender-
jahren, zum Beispiel 2021 und 
2022, Umsätze von jeweils 
mehr als 400.000 Euro netto er-
zielt, kann mit Beginn des da-
rauf zweitfolgenden Kalender-
jahres (2024) der Gewinn nicht 
mehr nach Voll- oder Teilpau-
schalierung ermittelt werden. 

Seit Veranlagung 2023 gilt: Er-
zielt man in zwei aufeinander-
folgenden Kalenderjahren, zum 
Beispiel 2023 und 2024, Umsät-
ze von jeweils mehr als 600.000 
Euro netto, kann mit Beginn 
des darauf zweitfolgenden Ka-
lenderjahres (2026) der Gewinn 
nicht mehr nach Voll- oder Teil-
pauschalierung ermittelt wer-
den.  Bei Lohntierhaltung ist 
zu prüfen, ob die Umsatzgren-
ze laut Pauschalierungsverord-
nung 2015 (600.000 € Grenze) 
überschritten wird. Zur Prüfung 
ist  zum Umsatz, also dem Mast- 
oder Aufzuchtlohn, der Wert 
des Futters hinzuzurechnen.

Auf Antrag kann die Gewinner-
mittlung mittels Voll- oder Teil-
pauschalierung beibehalten 
werden, wenn der Steuerpflich-
tige glaubhaft macht, dass die 
Umsatzgrenze nur vorüberge-
hend und aufgrund besonderer 
Umstände überschritten wor-
den ist.

Welcher Einheitswert ist für 
die Prüfung der Einheitswert-
grenzen heranzuziehen?

Für die Veranlagung 2025 ist der 
zum 31.12.2024 maßgebliche 
Einheitswert heranzuziehen.

Welcher Einheitswert ist für 
die Berechnung des Grund-
betrages bei der Vollpau-
schalierung heranzuziehen?

Die Einheitswerte aufgrund der 
Hauptfeststellung zum 
01.01.2023 wirken nicht erst ein 
Jahr verspätet, sondern rückwir-
kend unmittelbar zum Haupt-
feststellungszeitpunkt. Das ist 
der 01.01.2023. Als Grundlage 
für den Durchschnittssteuersatz 
von 42 Prozent im Rahmen der 
Vollpauschalierung gelten die 
neuen Einheitswerte seit der Ver-
anlagung 2023. Für die Frage der 
Gewinnermittlungsart sind die 
neuen Einheitswerte erstmals 
zum Stichtag 31.12.2023 maß-

2.

3.

geblich – somit mit Wirksamkeit 
seit 2024. Sollte ein Einheits-
wertbescheid noch nicht vorlie-
gen, wird die Veranlagung vor-
erst auf Basis des alten Beschei-
des vorgenommen. Sobald der 
neue Einheitswert vorliegt, ist 
der Veranlagungsbescheid von 
Amts wegen zu ändern.

Keine Übergangsfrist bei 
Überschreiten der Einheits-
wertgrenze von der 75.000 
Euro

Liegt der Einheitswert 
zum 31.12.2024 nicht über 
75.000 Euro, kann 2025 die Voll-
pauschalierung angewendet 
werden.
Beträgt der Einheitswert zum 
31.12.2024 mehr als 75.000 Euro, 
besteht 2025 die Verpflichtung 
zur Aufzeichnung : Teilpauscha-
lierung oder freiwillige Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung oder 
freiwillige Buchführung.

Die Buchführungsgrenze - 
Buchführungsverpflichtung

Seit 01.01.2020 besteht Buch-
führungspflicht, wenn der Net-
toumsatz eines Betriebes in zwei 
aufeinanderfolgenden Kalen-
derjahren jeweils die Umsatz-
grenze von 700.000 Euro über-
stiegen hat. 

4.

5.

1.
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Für pauschalierte Landwirte 
können im Wesentlichen die 
folgenden Formulare von Be-
deutung sein:

E 1 – Einkommensteuererklä-
rung personenbezogen

E 1c – Beilage zur Einkommen-
steuererklärung E1 für Einzel
unternehmer:innen mit pau-
schalierten Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft

E 2 – Ausfüllhilfe zur Einkom-
mensteuererklärung

E 3 – Antrag auf Erstattung der 
Kapitalertragsteuer für Zinsen

E 4 – Antrag auf den Mehrkind-
zuschlag

E 6 – Erklärung der Einkünfte 
von Personengesellschaften/ 
-gemeinschaften: Ergebnis un-
ter anderem aus der Beilage E 
6c, wobei für jede Einkunfts-
art jeweils ein Formular E 6 
auszufüllen ist. Bewirtschaf-
tet zum Beispiel ein Ehepaar 
gemeinsam einen landwirt-
schaftlichen Betrieb und er-
zielt gemeinsam Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung, 
dann ist für die Land- und 

Forstwirtschaft das Formular 
E  6c und E 6 auszufüllen und 
für die Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung das For-
mular E 6b und E 6. 

E 6c – Beilage zur Feststellungs-
erklärung (E 6) für pauschalier-
te Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft für Personen-
gesellschaften beziehungswei-
se –gemeinschaften

E 6-Erl – Ausfüllhilfe zu E 6, 
E 6c und anderen

E 11 – Beilage für Einkünfte aus 
einer Beteiligung an einer Per-
sonengesellschaft/Personenge-
meinschaft
Von jeder beteiligten Person ist 
zur Angabe des Gewinnantei-
les ein eigenes Formular E 11 
auszufüllen.

E 30 – Erklärung zur Berück-
sichtigung beim Arbeitgeber: 
Alleinverdiener:innenabsetz-
betrag, Alleinerzieher:innen-
absetzbetrag, Familienbonus 
Plus, behinderungsbedingte 
Freibeträge für außergewöhn-
liche Belastungen und erhöh-
ter Pensionistenabsetzbetrag.
L 1 – Erklärung zur Arbeitneh-
mer:innenveranlagung

L2 – Ausfüllhilfe für das For-
mular L 1: Erklärung zur Ar-
beitnehmer:innenveranla-
gung

L 1ab – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für außergewöhn-
liche Belastungen

L 1d – Beilage zum Formu-
lar L 1, E 1 oder E 7 zur beson-
deren Berücksichtigung von 
Sonderausgaben

L1d-Erl – Ausfüllhilfe zur Bei-
lage L 1d

L 1k – Beilage zum Formular 
L 1 oder E 1 für Familienbonus 
Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, 
außergewöhnliche Belastun-
gen für Kinder oder Nachver-
steuerung des Arbeitgeber:in-
nenzuschusses für Kinderbe-
treuung

L 1k-bF – Beilage zum Formu-
lar L 1 oder E 1 für Familienbo-
nus Plus in besonderen Fällen

L 1k-bF-Erl  – Ausfüllhilfe zur 
Beilage L 1k-bF
Komb 24 – Beilage zur Ein-
kommensteuer- beziehungs-
weise Feststellungserklärung 
für pauschalierte Einkünfte 

aus Weinbau, Mostbuschen-
schank und Almausschank
Nur nach Aufforderung 
des Finanzamtes vorzule-
gen.

Komb 25 – Beilage zur Ein-
kommensteuer- beziehungs-
weise Feststellungserklärung 
für pauschalierte Gärtnerei- 
und Baumschulbetriebe
Nur nach Aufforderung 
des Finanzamtes vorzule-
gen.

Komb 26 – Beilage zur Ein-
kommensteuer- und Feststel-
lungserklärung für Einkünf-
te aus Nebenerwerb, Be- und/
oder Verarbeitung im Rahmen 
der Land- und Forstwirtschaft
Nur nach Aufforderung 
des Finanzamtes vorzule-
gen.

U 1 – Umsatzsteuererklärung

U1a – Ausfüllhilfe zur Umsatz-
steuererklärung

Die wichtigsten Formulare
Welche Formular für pauschalierte Landwirte von Bedeutung sein können, zeigt die Auflistung.

Die Steuererklärungen in Papier-
form sind – sofern Sie nicht durch 
einen Steuerberater vertreten sind 
– bis längstens 30. April 2026 dem 
Finanzamt zu übermitteln.
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